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STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG STUTTGART (GYMNASIEN UND SONDERSCHULEN)
- Abteilung Sonderschulen -




Merkblatt zur Reisekostenabrechnung

Wenn Beamte aus dienstlichen Gründen unterwegs sein müssen und ihnen dadurch zusätzliche Aufwendungen entstehen, haben sie Anspruch auf Erstattung von Reisekosten. Sonderschullehreranwärter/-innen sind Beamte auf Widerruf und können deshalb auch Reisekosten erstattet bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass sie zu verbindlichen Ausbildungsveranstaltungen fahren, die weder an ihrem Dienstort (Schulort der I. Fachrichtung) noch an ihrem Wohnort stattfinden.

Da die Ausbildung jedoch auch im Interesse jedes einzelnen Sonderschullehreranwärters liegt, hat der Gesetzgeber entschieden, dass für Ausbildungsreisen nicht der volle Erstattungssatz gewährt wird, sondern nur 50% (§ 23 II LRKG). Die nicht erstatteten 50% sind bei der Lohnsteuer- / Einkommenssteuererklärung geltend zu machen.

1. Reisekosten
1.1. Ein Anspruch auf Erstattung von Reisekosten entsteht nur dann, wenn eine verbindliche Ausbildungsveranstaltung des Seminars weder am Wohnort noch am Dienstort des Sonderschullehreranwärters/der Sonderschullehreranwärterin stattfindet.

1.2. Der Dienstort ist der Ort, an dem sich die Ausbildungsschule der I. Fachrichtung befindet, weil Sonderschullehreranwärter/-innen häufiger und länger an der Schule anwesend sind als am Seminar. Dienstort bleibt während der gesamten Ausbildung der Schulort Ihrer I. Fachrichtung, auch bei einem Wechsel in die Ausbildungsschule der II. Fachrichtung! Die Reisekosten setzen sich zusammen aus Fahrtkosten und Tagegeld.

2. Fahrtkosten

2.1. Im Landesreisekostengesetz wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Beamte an jedem Arbeitstag am Dienstort anwesend ist. Für die Fahrten vom Wohnort zum Dienstort und zurück ist deshalb keine Erstattung von Reisekosten vorgesehen. Ausgaben für diese Fahrten können allerdings bei der Lohnsteuer-/Einkommenssteuererklärung geltend gemacht werden.

2.2. Beispiele:
Fahrten von der Wohnung zum Dienstort (=Schulort der I. Fachrichtung) und zurück werden nicht abgerechnet, da Sie ihren Dienst überwiegend an der Schule leisten (siehe 2.1.).

Fahrten von der Wohnung direkt zum Seminar und zurück zur Wohnung bzw. zum Dienstort werden abgerechnet, sofern sich Ihr Schulort und/oder Wohnort nicht in Stuttgart befindet (siehe 1.1.).

Fahrten vom Dienstort (= Schulort der I. Fachrichtung) zum Seminar und zurück zum Dienstort bzw. zum Wohnort werden abgerechnet, sofern sich Ihr Schulort und/oder Wohnort nicht in Stuttgart befindet (siehe 1.1.).

Befindet sich Ihre Schule in Stuttgart, ist keine Reisekostenerstattung möglich.

2.3. Fahrten zum Sonderpädagogischen Handlungsfeld können abgerechnet werden. Eine vorherige Genehmigung durch die Seminarleitung ist nötig, wenn das Sonderpädagogische Handlungsfeld mehr als 20 km vom Dienstort entfernt liegt (formloser Antrag).

2.4. Fahrten von der Wohnung direkt zur Ausbildungsschule der II. Fachrichtung und zurück zur Wohnung können abgerechnet werden, vorausgesetzt Ihre Schule der II. Fachrichtung befindet sich nicht am Wohnort und nicht am Ort der Schule der I. Fachrichtung (siehe 1.1. und 1.2.).
Als Nachweis für diesen Reisekostenantrag wird ein von der Schulleitung unterschriebener Stundenplan beigelegt, woraus die Schulbesuchstage in der II. Fachrichtung ersichtlich werden.

2.5. Ausbildungsreisen:

Für Ausbildungsreisen außerhalb des Seminars, die vom Seminar angeordnet wurden und im Ausbildungsjahresplan stehen, werden Reisekosten (Fahrtkosten und Tagegeld) erstattet (z. B. Ausbildungsreise zu pädagogischen Einrichtungen). Erstattet werden 50% der tatsächlich entstandenen Fahrtkosten und Tagegeld.

2.6. Exkursionen:

Für zusätzliche Veranstaltungen (Exkursionen), die nicht im Jahresplan des Seminars aufgeführt sind, stehen dem Seminar nur begrenzte Geldmittel (Pauschalen) zur Verfügung. Zur Abrechnung dieser Veranstaltungen gelten Sonderregelungen!
2.7. Auf Antrag können ausbildungsrelevante Fahrten (z.B. Tandembesuche, Erkundungsfahrt zum SPH) erstattet werden, wenn die Fahrten außerhalb des Dienst- oder Wohnortes durchgeführt werden. Erstattet werden 50 % der tatsächlich entstandenen Fahrtkosten und ggf. Tagegeld. Der Antrag muss von der Ausbilderin/vom Ausbilder durch Unterschrift bestätigt werden.
2.8. Wie für alle Dienstreisen sind auch für Ausbildungsreisen alle Möglichkeiten der Zeit- und Kostenersparnis zu nutzen (z. B.: Mehrfahrten-, Wochen-, Monatskarten bzw. Bahncard). Falls ein/e Sonderschullehreranwärter/-in ohnehin eine persönliche Zeit-, Netzkarte oder Bahncard für öffentliche Verkehrsmittel besitzt, kann sie/er keinen Antrag auf Fahrtkostenerstattung stellen, da ihr/ihm im Zusammenhang mit der Ausbildung keinerlei zusätzliche Kosten entstehen.
2.9. Für Fahrten zu Ausbildungsveranstaltungen mit dem eigenen Kraftfahrzeug werden 
16 Cent pro gefahrenem Kilometer

abgerechnet. Eine Tabelle, der die Entfernungen zwischen Ausbildungsschule und Seminar zu entnehmen sind, hängt am Schwarzen Brett.
2.10. Wenn für die Ausbildungsreisen Fahrgemeinschaften gebildet werden, kann nur der/die Sonderschullehreranwärter/-in abrechnen, dem/der tatsächliche Kosten entstanden sind. Die Mitfahrer haben also keinerlei Anspruch auf Fahrtkostenerstattung. Der Fahrer/die Fahrerin kann eine Mitnahmeentschädigung von
2 Cent pro Person und gefahrenem Kilometer

erhalten.
2.11. Bei Anerkennung eines triftigen Grundes für eine KFZ-Benutzung anstelle öffentlicher Verkehrsmittel (z.B. erhebliche Zeitersparnis, Körperbehinderung, Schwerbeschädigung), kann eine Erhöhung der Wegstreckenentschädigung auf 25 Cent/km (davon 50 %, siehe 2.5.) gewährt werden. Der Antrag (Formular) für die Anerkennung eines triftigen Grundes wird zu Beginn des Vorbereitungsdienstes gestellt. Eine nachträgliche Antragstellung ist nicht möglich! Bei Genehmigung gilt die Anerkennung des triftigen Grundes während der gesamten Ausbildungszeit.
3. Tagegeld

3.1. Neben der Fahrtkostenerstattung kann unter bestimmten Bedingungen auch Tagegeld beantragt werden. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass der/die Sonderschullehreranwärter/-in aus dienstlichen Gründen eine längere Zeit vom Dienstort abwesend war, was i.d.R. zusätzliche Ausgaben etwa für Verpflegung zur Folge hat.

3.2. Die Sätze für das Tagegeld betragen für Beamte bei einer Abwesenheit:



von mindestens   8 Stunden, aber weniger als 14 Stunden
6,00 €



von mindestens 14 Stunden, aber weniger als 24 Stunden
12,00 €


von 24 Stunden






24,00 €

3.3. Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schule wie Ausflüge, Wandertage, Schullandheime oder Klassenfahrten können beim Seminar nicht abgerechnet werden. Diese Veranstaltungen sind ggf. über die Ausbildungsschulen abzurechnen. 

4. Einreichung der Anträge auf Reisekostenerstattung

4.1. Anträge auf Reisekostenerstattung sind auf den entsprechenden Formularen zu stellen. Formulare liegen im Formularkasten vor dem Sekretariat oder können über die Seminarwebsite heruntergeladen und digital ausgefüllt werden.

4.2. Die Anträge bitte in einfacher Ausfertigung im Sekretariat abgeben. Es ist wichtig, dass die Reisekosten lesbar ausgefüllt werden (mit Kugelschreiber oder Tinte, nicht mit Bleistift) und alle für die Bearbeitung notwendigen Angaben auf Vor- und Rückseite enthalten und unterschrieben sind.

Spalte 3.

Bei Fahrten mit verschiedenen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn) bitte jeweils einen Fahrbeleg je Antrag abgeben und die Fahrt einzeln aufschlüsseln:

Beispiel:
Wohnung                          –   Bahnhof am Wohnort
        = Busfahrkarte



Bahnhof am Wohnort     –   Bahnhof Stuttgart 

        = Zugfahrkarte



Bahnhof Stuttgart   –   Seminar Rosenberg-/Johannesstraße = Busfahrkarte
Diese Einzelfahrten können nur abgerechnet werden, wenn sie noch nicht in der Verbundfahrkarte enthalten sind.

Für die Fahrt Bahnhof Stuttgart – Rosenberg-/Johannesstraße (und zurück) bitte morgens eine Mehrfahrtenkarte lösen (billiger!)

Spalte 5.

a.) Seminarveranstaltung bzw. Fahrten zum Sonderpädagogischen Handlungsfeld:

Hier ist der Name des Fachleiters/Lehrbeauftragten der Veranstaltung einzutragen.

b.) Dauer der Veranstaltung angeben: z. B. 15:00 - 16:30 Uhr.

Spalte 6.


Bei Fahrten mit dem Kfz sind die gefahrenen km für Hin- und Rückfahrt einzusetzen.

4.3. Beim Ausfüllen der Spalten sind die tatsächlich entstandenen Fahrtkosten einzusetzen.

4.4. Der Reisekostenantrag muss spätestens innerhalb sechs Monaten im Sekretariat eingereicht werden. Später eingereichte Reisekostenansprüche entfallen!
4.5. Sollte sich Ihre Bankverbindung/Adresse etc. während des Jahres ändern, teilen Sie dies bitte umgehend im Sekretariat mit (Formular!).

5. Allgemeine Hinweise

Mit seiner Unterschrift versichert der/die Sonderschullehreranwärter/-in die Richtigkeit der gemachten Angaben. Er/Sie versichert weiter, dass er/sie im Rahmen des Zumutbaren alle Möglichkeiten zur Kosten- bzw. Zeitersparnis genutzt hat und dass er/sie ausschließlich Kosten abrechnet, die tatsächlich entstanden sind.

Gesetzliche Grundlage für die Reisekostenerstattung ist das Landesreisekostengesetz in der Fassung vom 20.5.1996 (GBl. S. 466/1996; KuU S. 697/1996), zuletzt geändert am 12.12.2008 (GBl. S. 432-433)
Sollten Sie zur Abrechnung der Reisekosten noch Fragen haben, dann kommen Sie bitte ins Sekretariat.

Reisekosteninformationsveranstaltungen finden jährlich im April/Mai statt. 

Stuttgart, Juli 2010
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